
   

 

 

 

Die Telefonnummer der Ordination bleibt gleich: 

07445 5565 
Ordinationszeiten: Montag bis Freitag (ausgenommen Dienstag) 8h-12h30 

Anmeldung bitte bis spätestens 11h !! 

Abendordination: Freitag 17-19h für Berufstätige, Schüler und 

medizinisch dringliche Fälle. 
 

Weiters muss ich leider dringend in Erinnerung rufen, dass für jede Leistung im Rah-
men meiner kassenärztlichen Tätigkeit die ECARD vorzulegen ist. 
Ausgenommen sind lediglich Notfälle! 
Für Visiten ist die ECARD ebenfalls in meine Ordination nachzubringen. Es können 
keine Medikamente, Rezepte, Überweisungen und Verordnungen ohne ECARD abge-
geben werden.  
 
Daher bitte ich Sie höflichst, telefonische Anrufe und e-Mails bezüglich 

„Vorbestellungen“ von sämtlichen Scheinen zu unterlassen. 

Da sich in letzter Zeit generell die telefonischen Anfragen jeglicher Art häufen, 

bitte ich Sie dringend, nur jene Telefonate zu tätigen, die wirklich nötig sind.  
 

Dr. Gabriele HöllmüllerDr. Gabriele HöllmüllerDr. Gabriele HöllmüllerDr. Gabriele Höllmüller    

Amtliche Nachrichten – zugestellt durch Post.at Liebe Hollensteinerinnen und Hollensteiner! 
Geschätzte Gäste! 

 

Gemeindemitteilungen 

Nr. 1/2011 

11. Jänner 2011 
 

Aus dem Inhalt: 
 

 

• Ordination Dr. Höllmüller 
 

• Auszug aus der Gemeinde-
ratssitzung  

 

• Kindergarteneinschreibung 
 
 

• Agrarstrukturerhebung 
 
 

• Heizkostenzuschuss/
Mindestsicherung 

 
 

• Strompreise für Haushalts-
kunden 

 

• Veranstaltungen 
 

Beilage:   Sky Österreich 
 

 
 

 

  Ordination Dr. Gabriele Höllmüller 
 

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten ! Liebe Kinder ! 

!!!Neue Notrufnummer!!! 
 

Ab sofort bin ich außerhalb meiner umfangreichen Ordina-
tionszeiten an den Ordinationstagen  

Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und während des 
Wochenend- und Feiertagsbereitschaftsdienstes 

für Notfälle und medizinisch dringliche  

Fälle ausschließlich  
unter der Notrufnummer 

059 133 446 315 364 
erreichbar. 



   

 

Auszug aus der Gemeinderatssitzung vom 20.12.2010 

Der Nachtragsvoranschlag 2010, der Voranschlag 2011 und der Mittelfristige Finanzplan 2011 
bis 2015 wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
Zum Voranschlag 2011 
Aufgrund der leichten Erholung der Wirtschaft, aber auch der seitens der Gemeinde getroffenen 
Maßnahmen (Überarbeitung der verschiedenen Förderungsrichtlinien, Kürzungen von Zuschüs-
sen und Zuweisungen, Anpassungen von Gebühren usw.) kann der Haushaltsabgang mit 
€ 77.000 gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2010  wesentlich verringert werden. 
 
Außerordentlicher Haushalt 
 
 

• Vorhaben Generalsanierung Rathaus – Die Umsetzung wird realistischer Weise noch ei-
nige Jahre warten müssen. 

 
 

• Vorhaben Kindergarten: Das gesetzte Ziel, das Gebäude bis zum Sommer 2011 fertig zu 
stellen und im September den regulären Kindergartenbetrieb aufzunehmen, kann gehalten 
werden. 

 
 

• Straßenbau und Güterwege: 
Die geplanten Vorhaben können nur dann umgesetzt werden, wenn uns die finanziellen Mittel zur 
Verfügung stehen. 
Die Sanierung der Landesstraße vom der Rot-Kreuz-Haus bis zur Kalchaubrücke bzw. die Gene-
ralsanierung der Lussgasse stehen schon seit längerer Zeit an und ich hoffe, dass mit den Bau-
arbeiten heuer begonnen werden kann. 
 
 

• Wildbach– und Lawinenverbauung 
Dringende Sanierungsarbeiten sind bei der Landw. Fachschule Unterleiten am Klausgraben vor-
gesehen.  
 

• Wasserversorgung: 
Der Großteil dieses Projektes – die Erschließung der neuen Quelle, die Errichtung des Hochbe-
hälters und die Leitungsverlegung – sind abgeschlossen. Dennoch verbleiben für das Jahr 2011 
bzw. für die Folgejahre noch einige wichtige Bauabschnitte: 
• Vordringlich ist die Fertigstellung der Zubringerhausleitung von den Hammerhäusern bis zur  

Kalchaubrücke. 
• Im Zusammenhang mit der fälligen Sanierung der Landesstraße vom Rot-Kreuz-Haus bis 

zur Kalchaubrücke ist auch die Wasserleitung zu erneuern bzw. in der erforderlichen Di-
mension zu verlegen. 

• Die Fertigstellung der Ringleitung in der neuen Rot-Kreuz-Siedlung und die  
Sanierungen des Leitungsnetzes in der Lussgasse und im Sagmeisterhang sind vorgese-
hen.  

 
• Abwasserbeseitigung—Folgende Bauabschnitte sind für 2011 vorgesehen: 
Regenwasserausleitung Sagmeistersiedlung, Lussgasse, Königsbergstraße im  Bereich „Alter 
Pfarrhof“ 
Sanierung Pumpwerk Wieden, Kanalstrang Schelchen, Anschluss Strandbad, Regenwasserka-
nal L6180 (im Bereich Treffenguthammer), Bereich Wieden/Dichlberger, Luss. 
 
Der Wohnungsrückkauf von der Familie Eschauer bzw. die geplante thermische Sanierung des 
Wohnhauses Dorf 155 runden unsere außerordentlichen Vorhaben ab. – Der Wohnungsrückkauf 
Dornleiten 91 wird durch die Vermietung wieder refinanziert und belastet daher den Gemeinde-
haushalt nicht. Die Sanierung des Wohnhauses Dorf 155 wird von den Eigentümern getragen 
und finanziert. 
 
 



   

 

Es sind noch nicht alle Agrarstrukturerhebungen 
mit Stichtag 31. Oktober 2010 durchgeführt wor-
den. Ich ersuche Sie, wenn die Hilfe der Gemeinde 
in Anspruch genommen wird, diese bis  

spätestens Ende Jänner abzuschließen. 
Für Terminvereinbarungen melden Sie sich bitte 
DRINGEND bei Frau Ehrentraud Auer,  
Tel.: 07445/218-18. 
Zur Erhebung am Gemeindeamt sind unbedingt 
Ihre persönlichen Zugangsdaten (Passwort und 
Benutzerkennung) mitzubringen. 
Bei der  Argrarstrukturerhebung besteht gem. 
BGBl II Nr. 122/2010 des BM f. Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft 

Auskunftspflicht.  
Zuwiderhandlungen werden gemäß § 66 dieses 
Gesetzes bestraft. 

Keinen Heizkostenzuschuss für Empfänger 
der Mindestsicherung 

 

Folgende Verordnungen wurden beschlossen:  
 

• Hundeabgabenverordnung 
 

Die Hundeabgabe  beträgt: 
für Nutzhunde jährlich € 6,54 pro Hund 
für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential und auffällige Hunde nach §§ 2 und 3 NÖ 
Hundehaltegesetz jährlich € 150,-- pro Hund 
für alle übrigen Hunde jährlich € 30,--. 

• Aufhebung der Lustbarkeitsabgabeverordnung 
Die Verordnung über die Einhebung der Lustbarkeitsabgabe wurde aufgehoben und wird 
daher nicht mehr vorgeschrieben 

• Verordnung über die Einhebung der  Gebrauchsabgabe 
        Für die Benützung von Öffentlichem Gut ist eine Gebrauchsabgabe entsprechend den vom    

Land NÖ vorgesehenen Richtlinien einzuheben 

• Geändert wurden die Richtlinien für die Gewerbeförderung, sowie für die Tierzucht-
förderung 

• Trotz der umfangreichen Sparmaßnahmen wurden Förderungen für Hollensteiner Verei-
ne , sowie Gewerbeförderungen für Hollensteiner Betriebe beschlossen 

• Die Grundeinlösungen für die Errichtung der Busbuchten wurden ebenfalls beschlos-
sen 

• Die Wassergebühren mussten aufgrund der Errichtung und Inbetriebnahme der Wasser-
versorgungsanlage Wenten angepasst werden. Die Bereitstellungsgebühr beträgt nunmehr 
jährlich € 46,80. Der Preis pro m³ Wasser beträgt € 1,00 zuzüglich 10 % Mwst. Dieser Ku-
bikmeterpreis ist im Bezirk Amstetten trotzdem der Niedrigste. 

Das Amt der NÖ Landesregierung hat mitge-
teilt, dass für BezieherInnen der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung (vormals laufende 
Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Sozialhilfe) 
die Gewährung des Heizkostenzuschusses 
NICHT MÖGLICH IST.  
 
Diese Richtlinien wurden deshalb so geregelt, 
weil alle BezieherInnen von Bedarfsorientierter 
Mindestsicherung ohnehin automatisch einen 
Zuschuss zu den Heizkosten (ebenfalls in der 
Höhe von € 130,—) direkt von der Sozialabtei-
lung des Landes NÖ angewiesen bekommen. 

AGRARSTRUKTURERHEBUNG 

Die Kindergarteneinschreibung für das Kindergartenjahr 2010/2011 findet am 

 
 

Alle Kinder, die bis zum 31. August 2011 zweieinhalb Jahre (30 Monate) alt sind,  
können eingeschrieben werden. 

Mitzubringen sind: Geburtsurkunde, Impfpass, SVNr. des Kindes und Foto des Kindes 
 

Mittwoch, 19. Jänner 2011 von 13 - 18 Uhr 
im NÖ Landeskindergarten Hollenstein/Ybbs (Provisorium), Tel.: 07445/71360) statt. 

Kindergarteneinschreibung für das Kindergartenjahr 2011/2012 



   

 

Offenlegung: 

Die „Gemeindemitteilungen“ sind  Information an die Hollensteiner Bevölke-
rung über kommunale Angelegenheiten aus der Sicht der Verwaltung und des 
Gemeinderates , sowie div. Organisationen zur Förderung des gemeinschaftli-
chen Trachtens der Bevölkerung . 

Impressum: 

Herausgeber, Eigentümer und Medieninhaber: Gemeinde Hollenstein  
Für den Inhalt verantwortlich: LAbg. Bgm. Ing. Franz Gratzer;      
Druck: Eigenvervielfältigung,    Auflage 780 Stk.;      
Offizielles u. amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde; 

 Sprechstunden des Bürgermeisters:  

Mittwoch von 8.00 – 12.00 Uhr, oder nach Vereinbarung 

 

Veranstaltungen 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 
 
Franz Gratzer 

 

 
 
 
 

 

15. Jänner     20.30 Uhr 
Bergrettungskränzchen im GH Jagersberger 
 
19. Jänner     17.00 Uhr 
Vollmond-Schneeschuhwanderung 
 
4. Februar     19.30 Uhr 
Musikantenstammtisch GH Osterberger 
 
12. Februar     08.00 -15.00 Uhr 
Schneeschuhwanderung zur Kitzhütte 
 
17. Februar     19.00 Uhr 
Der Schneck muss weg, GH Rettensteiner 
 
19. Februar     18.00 - 23.00 Uhr 
Nachtschifahren am Königsberg 
 
26. Februar     Dorfschimeisterschaften  

 
 
 

Durch die Bemühungen des LKV Hollenstein, elektrische Energie günstig einzukaufen, sowie durch die 
gute Zusammenarbeit mit der Wien Energie GmbH, ist es uns gelungen, die Energiepreise für Sie für das 
Jahr 2011 mit einer nur geringfügigen Erhöhung zum Vorjahr zu gestalten!  
Ab 1. Jänner 2011 werden folgende Energiepreise zur Verrechnung herangezogen: 
 

  
Bei diesen Preisen handelt es sich um 
reine ENERGIEPREISE exklusive der 
Netzkosten! In den letzten Jahren war 
es üblich, die Gesamtkosten pro kWh 
mittels Bruttopreises zu verrechnen.  
 

Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 
und auf Wunsch von zahlreichen Kon-
sumentenvertreterorganisationen sind 
wir angehalten, die Energiekosten ge-
trennt von den Netztarifen auszuweisen 
und zu verrechnen.  
 

  Energiepreis 
pro kWh 

Energiegrundpreis 
pro Monat 

Ybbstal Optima Midi € 0,068 € 1,5 

Ybbstal Optima Mini € 0,071 € 1,- 

Ybbstal Optima Maxi € 0,065 € 3,5 

Tarif SLR und WP € 0,063 - 
  
Diese Preise beinhalten die „Mehraufwendungen für Ökostrom“ jedoch keine 
Netzgebühren, Steuern, Zuschläge und Abgaben. 

 

STROMPREISE für Haushaltskunden für 2011 


